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Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land nun auch mit

neuem Kreishandwerksmeister
Liebe Handwerkskolleginnen und 

Kollegen, 

es ist eine ausgesprochene Ehre und 
Freude für mich, als neuer Kreishand-
werksmeister in unserer Mitgliederzeit-
schrift mein Wort an Sie richten zu dürfen. 

Nachdem im November 2012 der 
Wechsel in der Geschäftsführung in der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
stattgefunden hat, übernehme ich nun 
als Nachfolger von Herrn Bert Emundts 
die Position des Kreishandwerksmeisters. 
Ausführliche Informationen über mich 
und über die Wahl des Kreishandwerks-
meisters, seiner Stellvertreter und des ge-
samten Vorstandes der Kreishandwerker-
schaft sowie der einzelnen Vorstände der 
Innungen fi nden Sie in einem gesonder-
ten Artikel in dieser Ausgabe. 

An dieser Stelle möchte ich jedoch 
noch einmal die Gelegenheit nutzen, um 
unserem ehemaligen Kreishandwerks-
meister, Herrn Bert Emundts, unser aller 
Dank für seine hervorragende Arbeit und 
sein unaufhörliches Engagement für das 
Handwerk auszusprechen. Man kann ihn 
getrost als Aushängeschild des örtlichen 
Handwerks bezeichnen. 

Selbstverständlich möchte ich in Zu-
kunft an die sehr gute Arbeit von Herrn 
Emundts anknüpfen und das Handwerk 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
bestens vertreten. Mir ist dabei sehr daran 
gelegen, die bereits zusammen mit der Ge-
schäftsführung der Kreishandwerkerschaft 
eingeschlagenen Wege weiter zu sichten, 
zu gehen und natürlich auszubauen. 

In diesem Zusammenhang komme ich, 
wie unser ehemaliger Kreishandwerks-
meister in seiner Rede auf dem Neujahrs-
empfang der Kreishandwerkerschaft am 
8.1.2013 bereits aufgegriffen hat, auf den 
Begriff der Systemrelevanz zurück. Es gilt 
zu vermitteln und zu verstehen, dass Hand-
werk samt seiner Organisationseinheiten 
nicht nur ein Teil unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft ist. Nein, Handwerk ist mehr. 
Aufgrund seiner mittelständischen Struk-
tur gepaart mit seinem sozialen Verantwor-
tungsgefühl ist das Handwerk ein Haupt-
bestandteil des deutschen Mittelstandes 
und es muss als solcher auch gesehen wer-
den. Diese Auffassung ist keine maßlose 
Überziehung als vielmehr Tatsache. Dass 
Handwerk Stabilität verleiht, haben wir 

bereits eindrucksvoll in der Wirtschaftskri-
se gezeigt. Demgemäß müssen der Politik 
unsere Vorstellungen und Ideen vermittelt 
werden und zu einem greifbaren Ergebnis 
führen. 

Daher schreibe ich die Aufgabengebie-
te „Demographischer Wandel“ mit Blick 
auf den Fachkräftemangel und die „Ener-
giewende“ ganz oben auf meine Agen-
da. Daneben gibt es natürlich auch viele 
weitere wichtige Angelegenheiten, die ich 
hier jedoch nicht alle aufzählen möchte, 
die ich aber sicherlich entschieden ange-
hen werde. 

Und somit auch meine Bitte, liebe 
Handwerkskolleginnen und Kollegen, 
wenn Sorgen, Wünsche oder Anregungen 
vorliegen oder bestehen, wenden Sie sich 
bitte direkt an mich. Zusammen mit der 
Geschäftsführung der Kreishandwerker-
schaft werden wir die Angelegenheit bear-
beiten. Dass dies nicht immer leicht ist, 
ist uns allen bewusst. Aber davor zurück-
schrecken oder nichts tun, ist der falsche 
Schritt, denn Stillstand heißt Rückschritt.

Dementsprechend freue ich mich sehr 
auf die neuen Aufgaben und die Zusam-
menarbeit mit dem gesamten Ehrenamt 
und der Geschäftsführung der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land. 

Lassen Sie uns mit viel neuer Energie 
und Kraft die anstehenden Aufgaben an-
gehen.

In diesem Sinne 

Ihr
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Veränderung, Demographischer
Wandel und Systemrelevanz

Kreishandwerksmeister Bert Emundts 
zeichnete die Wichtigkeit einer ver-
trauensvollen Arbeit nach und wies 
auf die Systemrelevanz des Hand-
werks und seiner Organisationen hin

Die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land lud am 8. Januar
2013 zum Jahresempfang in 

ihr Gebäude nach Bergisch Gladbach-
Schildgen ein und viele Gäste folgten die-
ser Einladung. Das Forum Handwerk und 
Handel erleuchtete hell und die rund 100 

anwesenden Gäste erfreuten sich bei ei-
nem festlich dekorierten Ambiente. Herz-
lich begrüßt wurden alle Gäste persön-
lich durch den zu diesem Zeitpunkt noch 
amtierenden Kreishandwerksmeister Bert 

Emundts sowie durch den gerade erst seit 
November 2012 frisch im Amt befi ndli-
chen Hauptgeschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land, Herrn Mar-
cus Otto. Ehrengast des Abends war der 
Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der 
CDU Landtagsfraktion, Karl-Josef Lau-
mann, der sich über die Einladung sehr 
gefreut hatte, zumal er zum zweiten Mal 
Gast bei einem Jahresempfang der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land war.

Kreishandwerksmeister Bert Emundts 
startete mit seiner Rede über die Verän-
derung und Verjüngung im Ehrenamt 
und der Geschäftsführung der Kreishand-
werkerschaft in den weiteren Abend. Da-
bei ging er zunächst auf den Amtsantritt 
des neuen Hauptgeschäftsführers Marcus 
Otto und die bereits stattgefunden Vor-
standsneuwahlen in den jeweiligen In-

nungen ein. Er führte aus, dass für die 
gute Zusammenarbeit das gegenseitige auf 
Augenhöhe bestehende Vertrauen die Ba-
sis sei, gleich einem Uhrwerk, bei dem die 
einzelnen, zum Teil sehr kleinen Zahnrä-
der ineinandergreifen müssten. Gleich-
zeitig wies er darauf hin, dass er für die 
zu diesem Zeitpunkt noch anstehende 
Neuwahl des Kreishandwerksmeisters aus 
satzungsrechtlichen Altersgründen nicht 
mehr zur Verfügung stünde und er mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge seinem Ausscheiden als Kreishand-
werksmeister entgegensehe. Er bedankte 
sich herzlich und bekam für sein Engage-
ment großen Beifall. Er ließ es sich dann 
auch nicht nehmen, noch einmal heraus-
zustellen, wie wichtig das Handwerk für 
die Wirtschaft in Deutschland sei, gera-

weiter nächste Seite »»»
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de in den hinter uns liegenden und viel-
leicht auch noch kommenden Krisenzei-
ten. Er sprach in diesem Zusammenhang 
von Systemrelevanz des Handwerks samt 
seiner Organisationen für die Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

Diesen Punkt nahm auch sein Nach-
redner, der Landtagsabgeordnete Karl-Jo-
sef Laumann auf. Das Handwerk sei eine 
große Stütze und habe dazu beigetragen, 
dass die deutsche Wirtschaft auch nach 
der Wirtschaftskrise die wettbewerbsfä-
higste Volkswirtschaft in der Welt sei. Vor 
dem Hintergrund des demographischen 
Wandels führte MdL Karl-Josef Laumann 
aus, dass Schulen benötigt würden, die die 

Jugendlichen auch auf die Ausbildungs-
fähigkeit vorbereiten müssten und nicht 
nur auf die Studierfähigkeit, wie es derzeit 
noch die Gymnasien täten. Zudem müss-

ten auch bei einer immer älter werdenden 
Bevölkerung die älteren Arbeitnehmer 
gefördert werden und der Reiz zur Ent-
deckung und im Umgang mit modernen 
Dingen erhalten bleiben. 

Dies griff wiederum zum Abschluss 
des „offi ziellen“ Teils der zu diesem Zeit-
punkt noch stellvertretende Kreishand-
werksmeister Gerhard Reimann auf, der 

das großartige und nicht enden wollende 
Engagement des scheidenden Kreishand-
werksmeisters Bert Emundts noch einmal 
würdigte.

Hiernach eröffnete nun Hauptge-
schäftsführer Marcus Otto mit herzlichen 
und erfrischenden Worten das schöne 
Buffet, an dem sich alle Gäste gerne ver-
gnügten. Es wurde nun die Gelegenheit 
genutzt, Gesprächspartner kennenzuler-
nen und Kontakte zu pfl egen.

Es war ein angenehmer und passender 
Start in das neue Jahr 2013. ◆
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Neuer Kreishandwerksmeister – Neuer Vorstand der Kreishandwerkerschaft

Das Handwerk hat gewählt
und verabschiedet Bert Emundts

Der angekündigte Generationen-
wechsel ist vollzogen. Nachdem im 
November letzten Jahres Heinz Gerd 
Neu das Amt des Hauptgeschäftsfüh-
rers der Kreishandwerkerschaft an 
Marcus Otto übergab, hat nun auch 
im Ehrenamt der Führungswechsel 
stattgefunden.

Nach Bert Emundts, der seit dem 
17.1.2007 Kreishandwerks-
meister war, folgt diesem nun 

Malermeister Willi Reitz aus Bergisch 
Gladbach-Refrath, Obermeister der Ma-
ler- und Lackiererinnung, in diesem Amt. 

Dieser wurde in der Mitgliederversamm-
lung der Kreishandwerkerschaft einstim-
mig zum neuen Kreishandwerksmeis-
ter gewählt. Willi Reitz nahm die Wahl 
dankend an und versprach gemeinsam 
mit dem Vorstand und der Geschäftsfüh-
rung die bisherige Arbeit der Kreishand-
werkerschaft konstant weiterzuführen. 

Die Themenbereiche Fachkräftemangel, 
die Energiewende und insbesondere die 
Dienstleistungen der Kreishandwerker-
schaft für die Mitglieder stünden für ihn 
weiterhin im Fokus. Der ehemalige Kreis-
handwerksmeister Bert Emundts wünsch-
te seinem Nachfolger für die Zukunft al-
les erdenklich Gute und eine glückliche 
Hand, wobei er der Auffassung sei, dass 
die Weichen für die Zukunft mit dem 
Vorstand und der neuen Geschäftsfüh-
rung richtig gestellt seien. 

Zu den zwei neuen stellvertretenden 
Kreishandwerksmeistern wurden Rüdi-
ger Otto aus Leverkusen, Obermeister 
der Baugewerksinnung  und Präsident der 
Baugewerblichen Verbände Nordrhein, 
und Reiner Irlenbusch aus Wipperfürth, 
Obermeister der Kraftfahrzeuginnung, 

ebenfalls einstimmig gewählt. Auch sie 
freuen sich auf ein gutes Zusammenar-
beiten mit dem neuen Vorstand und si-
cherten Kreishandwerksmeister Willi 
Reitz ihre tatkräftige Unterstützung zu. 
Bei den anschließenden Vorstandswahlen 
der weiteren vier Vorstandsmitglieder er-
gaben sich ebenfalls personelle Verände-
rungen. Zu weiteren Beisitzern wurden 
gewählt: Thomas Braun aus Leverku-
sen, Obermeister der Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik, Achim Culmann 
aus Bergisch Gladbach, Obermeister der 
Tischlerinnung, Harald Laudenberg aus 
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Kürten, Obermeister der Dachdeckerin-
nung und Lothar Neuhalfen aus Ove-
rath, Obermeister der Elektroinnung. 

 Bereits im November und Dezember 
2012 wurden auch die Vorstände der je-
weiligen Innungen neu gewählt, so dass 
auch hier teilweise Veränderungen ein-
getreten sind. Weitere Obermeister ne-
ben den bereits benannten sind: Dietmar 
Schmidt aus Nümbrecht, Obermeister 
der Bäckerinnung, Dieter Himperich 
aus Bergisch Gladbach, Obermeister der 
Fleischerinnung, Thomas Stangier aus 
Morsbach, Obermeister der Friseurin-
nung, Achim Willutzki aus Wipperfürth, 
Obermeister der Innung für Informati-
onstechnik, Rainer Pakulla aus Bergisch 
Gladbach, Obermeister der Innung für 
Metalltechnik sowie Peter Vogel aus Ove-

rath, Obermeister der Innung für Raum-
ausstatter und Bekleidungshandwerke.

Vor der Mitgliederversammlung der 
Kreishandwerkerschaft, in der der Vor-
stand sowie der Kreishandwerksmeister 
gewählt wurden, wurde der ehemalige 

Kreishandwerksmeister Bert Emundts bei 
einem Stehempfang im Hause der Kreis-
handwerkerschaft verabschiedet. Circa 70 
Gäste ließen es sich nicht nehmen, Bert 
Emundts persönlich zu verabschieden und 
ihm für sein handwerkliches Engagement 
zu danken. Unter den Gästen befand sich 
sogar seine alte Volksschullehrerin, die 
über ihren „Bert“ auch nur lobende Wor-
te sagen konnte. Auch an dieser Stelle 
noch einmal: Vielen herzlichen Dank Bert 
Emundts! ◆
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Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft

Willi Reitz
Kreishandwerksmeister

Reiner Irlenbusch
stellvertretender Kreishandwerksmeister

Rüdiger Otto
stellvertretender Kreishandwerksmeister

Thomas Braun
Beisitzer

Achim Cullmann
Beisitzer

Harald Laudenberg
Beisitzer

Lothar Neuhalfen
Beisitzer

Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land
Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer
Kreis und die Stadt Leverkusen

Gründung: 4.5.1873
Handwerkermeisterverein Bergisch Gladbach

 27.11.1848
Verein für Handwerker Gummersbach

Zuständig für: 8661 Betriebe

Zuständig für: 3655 Auszubildende

Umsatz: 4,35 Mrd. €

Beschäftigte: 48382
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Dietmar Schmidt
Obermeister

Bäcker-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 1.7.1899 (GM)

Mitglieder: 69 Betriebe

Auszubildende: 229 Auszubildende

Umsatz: 48,3 Mio. €

Beschäftigte: 552

Bäckerinnung Bergisches LandBBBBäääääcccckkkkkeeeerrrriiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Christoph Efferoth
Stellvertretender Obermeister

Norbert Müller
Stellvertretender Obermeister

Peter Lob
Lehrlingswart

Gerold Eilers
Beisitzer

Mario Fritzen 
Beisitzer

Christian Gießelmann
Beisitzer

Bruno Kohlenbach
Beisitzer

Hanno Kraus
Beisitzer

Lothar Kretzer 
Beisitzer

Hans-Joachim Rosenbaum
Beisitzer

Eckhard Sträßer
Beisitzer

Markus Stumpf
Beisitzer

Jörg von Pohlheim
Beisitzer

Hartmut Lange
Beisitzer
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Rüdiger Otto
Obermeister

Baugewerks-
Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 11.12.1901 (GM)

Mitglieder: 213 Betriebe

Auszubildende: 162 Auszubildende

Umsatz: 129,93 Mio. €

Beschäftigte: 1.704

Baugewerksinnung Bergisches LandBBBBaaaauuuugggggeeeewwwweeeerrrrkkkkkssssiiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Gerd Krämer
Stellvertretender Obermeister

Manfred Wolf
Stellvertretender Obermeister

Wilfried Patemann
Lehrlingswart

Karl-Heinz Kraus 
Lehrlingswart

Ulrich Hamacher
Beisitzer

Thomas Hermann
Beisitzer

Wilfried Klein
Beisitzer

Peter Surbach
Beisitzer

Ralf Vierkötter
Beisitzer

Bernd Wiesjahn
Beisitzer

Sascha Schwind 
Beisitzer

Patrick Lindenberg
Beisitzer
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Harald Laudenberg 
Obermeister

Dachdecker-
Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 11.12.1901 (GM)

Mitglieder: 198 Betriebe

Auszubildende: 200 Auszubildende

Umsatz: 128,7 Mio. €

Beschäftigte: 1.584

Besonderheit: Mitgliederstärkste
Innung NRW

Dachdeckerinnung Bergisches LandDDDDaaaacccchhhhhdddddeeeecccckkkkkeeeerrrriiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Oliver Bläsius
Stellvertretender Obermeister

Anke Dörmbach-Käufer 
Stellvertretende Obermeisterin

Uwe Eulenhöfer 
Lehrlingswart

Dirk Zöller
Lehrlingswart

Dirk Hamm
Beisitzer

Frank Koch
Beisitzer

Guido Koch
Beisitzer

Peter Mack
Beisitzer

Raban Meurer
Beisitzer

Gerhard Zager jun.
Beisitzer

16
FORUM 1/2013

Editorial Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten TermineHandwerksforum



Lothar Neuhalfen
Obermeister

Elektro-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 302 Betriebe

Auszubildende: 300 Auszubildende

Umsatz: 199,32 Mio. €

Beschäftigte: 2.416

Besonderheit: Mitgliederstärkste
Innung NRW

Elektroinnung Bergisches LandEEEEllllleeeekkkkkttttrrrrooooiiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Volker Keune
1. stellvertretender Obermeister

Björn Rose
2. stellvertretender Obermeister

Udo Hannes
Lehrlingswart

Henning Backhaus
Beisitzer

Helmut Bornhöft 
Beisitzer

Bernd Kopke 
Beisitzer

Anke Meißner
Beisitzerin

Sabine Otto-Boxberg
Beisitzerin

Stephan Plaire
Beisitzer
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Dieter Himperich
Obermeister

Fleischer-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung:
1.7.1899 (GM)

Mitglieder: 51 Betriebe

Auszubildende: 45 Auszubildende

Umsatz: 33,15 Mio. €

Beschäftigte: 408

Fleischerinnung Bergisches LandFFFFllllleeeeiiiiisssscccchhhhheeeerrrriiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Rainer Eickhorn
Stellvertretender Obermeister

Holger Kleinjung
Stellvertretender Obermeister

Rolf Pfeifer
Lehrlingswart

Bert Emundts
Beisitzer

Werner Molitor
Beisitzer

Jörg Müller
Beisitzer

Martin Scharrenbroich
Beisitzer

Hans-Bernd Selbach 
Beisitzer

Hans-Jürgen Sprenger 
Beisitzer

Robert Rosenstock 
Beisitzer
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Thomas Stangier
Obermeister

Friseur-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-Bergischen 
Kreis, den Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Friseurinnung Bergisches LandFFFFrrrriiiiisssseeeeuuuurrrriiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Dirk Kiel
Stellvertretender Obermeister

Rüdiger Stroh
Stellvertretender Obermeister

Gründung: 2.4.1900 (GM)

Mitglieder: 258 Betriebe

Auszubildende: 262 Auszubildende

Umsatz: 129 Mio. €

Beschäftigte: 2.064
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Claudia De Bree
Lehrlingswartin

Kerstin Lapp
Lehrlingswartin

Milan Kranjcec
Beisitzer

Fatima Machado
Beisitzerin

Fatma Lenz
Beisitzerin

Laskaris Triantafillou
Beisitzer
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Innung für Informationstechnik Bergisches LandIIIInnnnnnnnuuuunnnnggggg fffffüüüüürrrr IIIInnnnfffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiiioooonnnnsssstttteeeecccchhhhhnnnniiiiikkkkk BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Achim Willutzki
Obermeister

Michael Gerner
Stellvertretender Obermeister

Jürgen Cronjäger
Lehrlingswart

Hubertus Sasgen
Beisitzer

Christoph Herzhof
Beisitzer

Innung für
Informationstechnik
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis, den Ober bergischen
Kreis und die Stadt Leverkusen

Mitglieder: 36 Betriebe

Auszubildende: 15 Auszubildende

Umsatz: 23,4 Mio. €

Beschäftigte: 288
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Reiner Irlenbusch
Obermeister

Kraftfahrzeug-
Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 323 Betriebe

Auszubildende: 638 Auszubildende

Umsatz: 216,41 Mio. €

Beschäftigte: 2939

Kraftfahrzeuginnung Bergisches LandKKKKrrrraaaafffffttttfffffaaaahhhhhrrrrzzzzeeeeuuuugggggiiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Monika Gieraths-Heller
1. stellvertretende Obermeisterin

Arndt Stein
2. stellvertretender Obermeister

Hermann Josef Braun
Lehrlingswart

Kai Uwe Kessler
Lehrlingswart

Uwe Buhr
Beisitzer

Wilhelm Eimermacher
Beisitzer

Bernd Hildebrandt jun. 
Beisitzer

Rudolf Müller
Beisitzer

Hans-Theo Salzburger
Beisitzer

Günter Vassillière
Beisitzer
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Willi Reitz
Obermeister

Maler- und Lackiererinnung Bergisches LandMMMMaaaallllleeeerrrr-- uuuunnnnddddd LLLLaaaacccckkkkkiiiiieeeerrrreeeerrrriiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Maik Hensel
Stellvertretender Obermeister

Stephan Dahl
Stellvertretender Obermeister

Ralf Dluhosch
Lehrlingswart

Bernd Zemke
stellvertretender Lehrlingswart

Ludwig Blocksiepen
Beisitzer

Sabine Broichhaus
Beisitzerin

Stefan Leiter
Beisitzer

Eric Stranzenbach
Beisitzer

Maler- und
Lackierer-Innung 
Bergisches Land

Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Rheinisch-Bergischen Kreis, 
den Ober bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen

Gründung: 4.8.1893 (Lev)

Mitglieder: 223 Betriebe

Auszubildende: 307 Auszubildende

Umsatz: 144,95 Mio. €

Beschäftigte: 1.784

Besonderheit: Mitgliederstärkste
Innung NRW
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Rainer Pakulla
Obermeister

Innung für
Metalltechnik
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 123 Betriebe

Auszubildende: 201 Auszubildende

Umsatz: 79,95 Mio. €

Beschäftigte: 984

Innung für Metalltechnik Bergisches LandIIIInnnnnnnnuuuunnnnggggg fffffüüüüürrrr MMMMeeeettttaaaalllllllllltttteeeecccchhhhhnnnniiiiikkkkk BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Michael Schneider 
1. stellvertretender Obermeister

Franz Cyzycki
2. stellvertretender Obermeister

Thomas Vigelahn
1. Lehrlingswart

Michael Paul
2. Lehrlingswart

Paul-Robert Altwicker
Beisitzer

Ingo Eiberg
Beisitzer

Helmut Glunz
Beisitzer

Toni Oberbörsch
Beisitzer

Bernd Schätzmüller
Beisitzer

Torsten Schöpe 
Beisitzer

Karl Höller
Beisitzer
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Innung für Raumausstatter undIIIInnnnnnnnuuuunnnnggggg fffffüüüüürrrr RRRRaaaauuuummmmaaaauuuussssssssttttaaaatttttttteeeerrrr uuuunnnnddddd
Bekleidungshandwerke Bergisches Land  BBeekkkllleeiiiddduunnggsshhhaanndddwweerrkkkee BBeerrggiiisscchhheess LLaannddd  

Peter Vogel 
Obermeister

Irmgard Engstenberg
Stellvertretende Obermeisterin
und Lehrlingswartin

Markus Bonner 
Beisitzer

Hans-Dieter Eicker
Beisitzer

Dagmar Reitz
Beisitzerin

Ursula Temp
Beisitzerin

Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Rheinisch-Bergischen 
Kreis, den Ober bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen

Gründung: 21.8.1899 (GM)

Mitglieder: 22 Betriebe

Auszubildende: 25 Auszubildende

Umsatz: 14,3 Mio. €  Beschäftigte: 176
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Thomas Braun
Obermeister

Innung für
Sanitär- und
Heizungstechnik
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich
umfasst den Rheinisch-
Bergischen Kreis, den
Ober bergischen Kreis
und die Stadt Leverkusen

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 297 Betriebe

Auszubildende: 261 Auszubildende

Umsatz: 193,05 Mio. €

Beschäftigte: 2376

Besonderheit: Mitgliederstärkste
Innung NRW

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches LandIIIInnnnnnnnuuuunnnnggggg fffffüüüüürrrr SSSSaaaannnniiiiittttääääärrrr-- uuuunnnnddddd HHHHeeeeiiiiizzzzuuuunnnngggggsssstttteeeecccchhhhhnnnniiiiikkkkk BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Bernd Gillmann
Stellvertretender Obermeister

Wolfgang Wurth
Stellvertretender Obermeister

Rolf Sieberts
Lehrlingswart

Walter Küpper
Lehrlingswart

Harald Bäcker
Lehrlingswart

Gerd Birmans
Beisitzer

Hans-Gert Brücher
Beisitzer

Peter Kahm
Beisitzer

Henning Koch
Beisitzer

Peter Seven
Beisitzer
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Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches Land

Achim Culmann
Obermeister

Tischler-Innung 
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich 
umfasst den
Rheinisch-Bergischen 
Kreis, den Ober bergischen
Kreis und die Stadt 
Leverkusen

Gründung: 1908

Mitglieder: 164 Betriebe

Auszubildende: 180 Auszubildende

Umsatz: 106,6 Mio. €

Beschäftigte: 1.312

Besonderheit: Mitgliederstärkste
Innung NRW

Tischlerinnung Bergisches LandTTTTiiiiisssscccchhhhhllllleeeerrrriiiiinnnnnnnnuuuunnnnggggg BBBBeeeerrrrgggggiiiiisssscccchhhhheeeessss LLLLaaaannnnddddd

Ulrich Renner 
1. stellvertretender Obermeister

Paul Bacher
2. stellvertretender Obermeister
und Lehrlingswart

Rainer Cramer
Beisitzer

Arvid Engeln
Beisitzer

Bruno Janvier
Beisitzer

Sören Ruland
Beisitzer

Björn Ruland
Beisitzer

Daniel Runkel
Beisitzer
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Hauptgeschäftsführer
Assessor Marcus Otto
Telefon: 0 22 02/93 59-10
Mail: m.otto@handwerk-direkt.de

Assessor
Holger Schmitz 
Telefon 0 22 02/93 59-31
Mail: schmitz@handwerk-direkt.de

Herr Schmitz ist außerdem zuständig
für Inkassoangelegenheiten.

Assessor
Stefan Ruhl 
Telefon 0 22 02/93 59-32 
Mail: ruhl@handwerk-direkt.de 

Herr Ruhl ist außerdem zuständig für
rechtliche Fragen rund um die Ausbildung.

Assessor
Nicholas Kirch
Telefon 0 22 02/93 59-33
Mail: kirch@handwerk-direkt.de

Herr Kirch ist außerdem zuständig für die Kfz-Schiedsstelle.
» Beratung und Betreuung bei Rechtsfragen und 

-problemen im betrieblichen Bereich
» Angelegenheiten des Bauplanungs-, Ordnungs-

und des Gewerberechts
» Arbeitsrecht
» Tarifwesen
» VOB / Baurecht

Geschäfsführer
Karl Breidohr
Telefon 0 22 02/93 59-24
Mail: breidohr@handwerk-direkt.de

» Verwaltung der Geschäftsstelle
» Kundenbeschwerdemanagement
» Schwarzarbeit
» Existenzgründung und Handwerksrolle
» AU / SP / Altauto

Die Mitarbeiter der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

» Sozialrecht
» Wettbewerbsrecht
» Rundschreibendienst

sc
hä

fts

» Leitung der Geschäftsstelle
» Leitung der Berufsbildungszentren Bergisch Gladbach 

und Burscheid
» Interessenvertretung des Handwerks in der Öffentlichkeit
» Buchhaltung und Kasse, Überbetriebliche Unterweisung
» Veranstaltungskoordination und Unterstützung

des Ehrenamtes
» Beteiligungen, Forderungsmanagement
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Susanne Kraft
Telefon 0 22 02/93 59-11
Mail: kraft@handwerk-direkt.de

Nicole Sydlo
Telefon 0 22 02/93 59-19 
Mail: sydlo@handwerk-direkt.de

Petra Schröder
Telefon 0 22 02/93 59-17
Mail: schroeder@handwerk-direkt.de

Sigrid Linnartz
Telefon 0 22 02/93 59-15 
Mail: linnartz@handwerk-direkt.de

Antje Boes
Telefon 0 22 02/93 59-20 
Mail: boes@handwerk-direkt.de

Petra Cremer
Telefon 0 22 02/93 59-26
Mail: cremer@handwerk-direkt.de

Bettina Vormstein
Telefon 0 22 02/93 59-13
Mail: vormstein@handwerk-direkt.de

» Rundschreibendienst

» Betriebs- und Arbeitneh-
merjubiläum, Geburtstage

» Telefonzentrale
» Besucherempfang
» Handwerksrolle

(Eintragung, Löschung, 
Änderung)

» Verwaltung der
Lehrlingsrolle

» Lehrlingsschiedsgericht
» Nachwuchswerbung

» Ausbildungs-
angelegenheiten

» Registrierung der
Lehrverträge

» Zwischen- und Gesellen-
prüfungen

» Telefonzentrale
» Besucherempfang
» Allgemeine Verwaltung

Michaela Eser
Telefon 0 22 02/93 59-14 
Mail: eser@handwerk-direkt.de 

Organisation und Durchfüh-
rung der überbetrieblichen 
Lehrgänge in den Bereichen:
» Elektro
» Friseur
» Kraftfahrzeug
» Maler und Lackierer
» Metallbauer
» Sanitär- und Heizungs-

technik
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Dipl.-Kfm. Markus Naujoks
Telefon 0 22 02/93 59-71 
Mail: naujoks@handwerk-direkt.de 

 Jennifer Orth
Telefon 0 22 02/93 59-18
Mail: orth@handwerk-direkt.de

Gaby Birkelbach
Telefon 0 22 02/93 59-22
Mail: birkelbach@handwerk-direkt.de

Öffentlichkeitsarbeit
Herr Naujoks besucht u.a. die 
Handwerksbetriebe unseres 
Innungsgebietes, um den 
Betrieben das Leistungsangebot 
unserer Kreishandwerkerschaft 
vorzustellen und aktuelle Sor-
gen und Probleme der Betriebe 
in Erfahrung zu bringen.

» Buchhaltung
» Beitragsangelegenheiten
» Rechnungswesen

» Verkauf von Berichtsheften 
und Drucksachen

» Verkauf von AU-Plaketten
» Verwaltung der AU

(Abgasuntersuchung)
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Wolfgang Ewert
Telefon 0 22 02/2 99 04-27 
Mail: ewert@bbzgl.handwerk-direkt.de

Gabriele Biegisch 
Funk 0 21 74/67 11 19
Büro 0 21 74/67 11-18 
Mail: biegisch@bbzbu.handwerk-direkt.de

Marcus Krüger
Telefon: 0 22 02/2 99 04-22
Mail: krueger@bbzgl.handwerk-direkt.de

Sven Fuhr
Funk 0 21 74/67 11-13
Mail: fuhr@bbzbu.handwerk-direkt.de

Rolf Börnert
Funk 0 21 74/67 11-17
Büro 0 21 74/67 11-16
Mail: boernert@bbzbu.handwerk-direkt.de

Ralf Birlenberg
Telefon: 0 22 02/2 99 04-24 
Mail: birlenberg@bbzgl.handwerk-direkt.de

Jürgen Modemann
Funk 0 21 74/67 11-11
Büro 0 21 74/67 11-12
Mail: modemann@bbzgl.handwerk-direkt.de

» Elektro-Werkstatt
» Friseur-Werkstatt

» Kfz-Werkstatt » Kfz-Werkstatt

» Maler und Lackierer-
Werkstatt

» Kfz-Werkstatt
» Kfz-Werkstatt
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Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen

Das Handelsgesetzbuch (HGB) ver-
pflichtet Kaufleute zur Aufbewahrung 
von Geschäftsunterlagen (§ 257 HGB). 
Aus steuerlichen Gründen haben alle 
Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft aber auch die Aufbewahrungs-
vorschriften nach § 147 Abgabenord-
nung (AO) zu erfüllen.

Das Umsatzsteuergesetz regelt 
ergänzend (UstG) Aufbewah-
rungsfristen und Aufbewah-

rungsorte (§ 14 b UStG). Danach gilt, 
dass der Unternehmer ein Doppel der 
Rechnung, die er selbst oder ein Dritter 
in seinem Namen und für seine Rechnung 
ausgestellt hat, sowie alle Rechnungen, die 
er erhalten hat oder die ein Leistungsemp-
fänger oder in dessen Namen für dessen 
Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, 10 
Jahre aufzubewahren hat.

Die handels- und steuerrechtlichen 
Vorschriften zur Aufzeichnung von Ge-
schäftsvorfällen und zur Aufbewahrung 
von Schriftgut stimmen vielfach überein. 
Aus steuerlichen Gründen sind sämtliche 
Buchführungsunterlagen und sonstige 
Unterlagen aufzubewahren, die für die Be-
steuerung bzw. deren Überprüfbarkeit von 
Bedeutung sind. Die handelsrechtlichen 
Vorschriften haben damit für die betrieb-
liche Praxis nicht die Bedeutung, wie sie 
den steuerrechtlichen Aufbewahrungsvor-
schriften zukommt. Im Folgenden werden 
daher vornehmlich die steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsvorschriften dargestellt. 

Nach Steuerrecht gilt die Aufbewah-
rungsfrist von 
10 Jahren für:
Handelsbücher/Bücher, Inventare, Jahres-
abschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbi-
lanz, Konzernabschlüsse, Konzernlagebe-
richte, Arbeitsanweisungen und sonstige 
Organisationsunterlagen sowie Buchungs-
belege

6 Jahren für: 
empfangene Handels- und Geschäftsbrie-
fe, Wiedergaben der abgesandten Han-
dels- und Geschäftsbriefe, sonstige Unter-
lagen, soweit sie für die Besteuerung von 
Bedeutung sind.

Diese festen Aufbewahrungsfristen 
können sich jedoch dann verlängern, 
wenn das Schriftgut für die Steuern von 
Bedeutung ist, bei denen die Festsetzungs-
frist noch nicht abgelaufen ist.

Im Einzelnen wird der Ablauf der Fest-
setzungsfrist durch einen der folgenden 
Sachverhalte gehemmt: 
» begonnene Außenprüfung
» vorläufi ge Steuerfestsetzung nach § 

165 AO
» anhängige Steuerstraf- oder bußgeld-

rechtliche Ermittlungen
» schwebendes oder aufgrund einer Au-

ßenprüfung zu erwartendes Rechtsbe-
helfsverfahren

» Begründung von Anträgen des Steuer-
pfl ichtigen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die letzte Eintragung in das Handelsbuch 
gemacht, das Inventar aufgestellt, die Er-
öffnungsbilanz oder der Jahresabschluss 
festgestellt, der Geschäftsbrief empfangen 
oder abgesandt wurde, Aufzeichnungen 
vorgenommen oder sonstige Unterlagen 
entstanden sind. Bei Verträgen beginnt 
die Aufbewahrungsfrist mit dem Ende des 
Jahres, in dem der Vertrag endet. 

Die Aufbewahrungsfrist endet in der 
Regel mit Ablauf des Kalenderjahres, das 
sich aus Beginn und Dauer der Frist er-
rechnen lässt.

Die Aufbewahrung im Original ist nur 
in Ausnahmefällen vorgeschrieben. Eröff-
nungsbilanzen, Jahresabschlüsse und Kon-

zernabschlüsse müssen nach § 257 Abs. 3 
Satz 1 HGB und § 147 Abs. 2 Satz 1 AO 
innerhalb der Aufbewahrungsfrist im Ori-
ginal aufbewahrt werden, auch wenn sie 
auf Mikrofi lm oder anderen Datenträgern 
aufgezeichnet sind.

Werden die empfangenen Handels- 
und Geschäftsbriefe sowie Buchungsbe-
lege nicht im Original aufbewahrt, muss 
die Aufbewahrung dergestalt erfolgen, dass 
eine originalgetreue bildliche Wiedergabe 
gewährleistet ist. Die übrigen aufbewah-
rungspfl ichtigen Unterlagen können op-
tisch (Mikrofi lm) oder elektrooptisch (Spei-
cherplatte) aufgezeichnet werden. In diesen 
Fällen muss sichergestellt sein, dass die Un-
terlagen während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit innerhalb angemessener 
Frist lesbar gemacht werden können.

Nach der steuerlichen Vorschrift des 
§ 146 Abs. 2 AO ist das aufbewahrungs-
pfl ichtige Schriftgut in der Bundesrepu-
blik Deutschland aufzubewahren. Das 
Handelsgesetzbuch schreibt keinen Ort 
vor, doch müssen die Unterlagen während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit in einer angemessenen Frist vorgelegt 
werden können (§ 239 Abs. 4 HGB).

Hinweis: Auch Privatleute haben seit dem 
31.7.2004 eine zweijährige Aufbewah-
rungspfl icht zu beachten. Sie bezieht sich 
auf Rechnungen, Zahlungsbelege oder 
andere beweiskräftige Unterlagen, die 
Privatpersonen im Zusammenhang mit 
Leistungen an einem Grundstück erhal-
ten haben. Zu den Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück gehören 
u. a. sämtliche Bauleistungen, planerische 
Leistungen, die Bauüberwachung, Reno-
vierungsarbeiten, das Anlegen von Be-
pfl anzungen, Gerüstbau. Auf diese Aufbe-
wahrungspfl icht der Privatperson hat der 
Unternehmer nach dem Umsatzsteuerge-
setz in der Rechnung hinzuweisen. ◆



Wann ist ein eigenhändig
geschriebenes Testament formgültig?
Ein Testament ist nur dann als ei-

genhändig geschriebenes Testament 
formgültig, wenn es auf einer unbe-
einflussten Schreibleistung des Erblas-
sers beruht. Das hat derjenige nachzu-
weisen, der sich zur Begründung seines 
Erbscheinantrages auf die Wirksamkeit 
des Testaments beruft (OLG Hamm, Be-
schluss v. 2.10.2012 - I-15 W 231/12).

Hintergrund: Nach § 2247 Abs. 
1 BGB kann der Erblasser ein 
Testament auch durch eine ei-

genhändig geschriebene und unterschrie-
bene Erklärung errichten. 

Sachverhalt: Der verstorbene Erblasser 
hatte im Oktober 2011 ein Testament ge-
schrieben. Die in der Testamentsurkunde 
bedachten Antragstellerinnen hatten die 
Ausstellung eines sie als Erben ausweisen-
den Erbscheins beantragt. Die zur Anfer-
tigung des Testaments durchgeführte Be-
weisaufnahme ergab, dass ein Zeuge dem 
seinerzeit bereits geschwächten Erblasser 
beim Schreiben des Testaments geholfen 
hatte.

Hierzu führte das Gericht weiter aus: 
Eigenhändigkeit setzt zwingend voraus, 
dass der Erblasser die Niederschrift selbst 
angefertigt hat. Durch Dritte hergestellte 
Niederschriften sind immer unwirksam, 
selbst wenn sie in Anwesenheit des Erb-
lassers nach dessen Willen und Weisun-
gen angefertigt und vom Erblasser eigen-
händig unterschrieben worden sind. Die 
zwingende Eigenhändigkeit kann nicht 
dadurch ersetzt werden, dass der Erblas-
ser sich eines Dritten als Werkzeug be-
dient oder diesen ermächtigt, die letzt-
willige Verfügung niederzuschreiben. 
Eigenhändigkeit ist nicht gegeben, wenn 

dem Erblasser die Hand geführt wird und 
dadurch die Schriftzüge von einem Drit-
ten geformt werden. Daher gilt nicht als 
vom Erblasser „eigenhändig“ geschrie-
ben, was er unter der Herrschaft und Lei-
tung eines anderen abgefasst hat; folgt er 
lediglich einem fremden Willen, so liegt 
Eigenhändigkeit nicht vor. Er muss die 
Gestaltung der Schriftzüge selbst bestim-
men. Zulässig ist dagegen eine unterstüt-
zende Schreibhilfe (Abstützen des Armes, 

Halten der zitternden oder geschwächten 
Hand), solange der Erblasser die Formung 
der Schriftzeichen vom eigenen Willen ge-
tragen selbst bestimmt. Die Niederschrift 
und die Unterschrift müssen vom Wil-
len des Erblassers abhängen; sie dürfen 
nicht von einem anderen durch Führen 
der Hand des Testierenden ohne dessen 
Willen hergestellt werden. Wenn es sich 
um eine zulässige Unterstützung handelt, 
bleibt es ohne Bedeutung, ob der Erblasser 
seine gewöhnlichen Schriftzüge zustande 
bringt oder seine Unterschrift lesbar ist. 
Kann der Erblasser bei der Abfassung des 
Testamentes überhaupt nicht mehr aktiv 

mitwirken, ist er nicht 
mehr schreibfähig. Von ei-
ner Eigenhändigkeit kann 
in diesem Fall nicht mehr 
die Rede sein.

Da der Zeuge im 
Streitfall eine eigene 
Schreibleistung des Erb-
lassers nicht sicher bestä-
tigen konnte und auch 
das Schriftbild des Testa-
ments nicht für eine sol-
che sprach, konnte das 
Gericht die Einhal-tung 
der gesetzlichen Form des 
§ 2247 BGB und damit 
die wirksame Errichtung 
des Testaments nicht fest-
stellen. Deswegen blieb 
der Antrag auf Erteilung 

eines dem Inhalt der Testamentsurkunde 
ent-sprechenden Erbscheins erfolglos. Zur 
Begründung hat das Gericht darauf hinge-
wiesen, dass eine Eigenhändigkeit im Sin-
ne der gesetzlichen Vorschrift zwingend 
voraussetze, dass der Erblasser die Testa-
mentsniederschrift selbst angefertigt habe. 
Für ein formgültiges eigenhändiges Tes-
tament verlange das Gesetz eine insoweit 
unbeeinfl usste Schreibleistung des Erblas-
sers. ◆
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Kein Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Dank und gute Wünsche im Zeugnis

Das einfache Zeugnis muss nach 
§ 109 Abs. 1 Satz 2 GewO mindes-
tens Angaben zu Art und Dauer der 
Tätigkeit enthalten. Der Arbeitneh-
mer kann gemäß § 109 Abs. 1 Satz 3 
GewO verlangen, dass sich die Anga-
ben darüber hinaus auf Leistung und 
Verhalten im Arbeitsverhältnis (qua-
lifiziertes Zeugnis) erstrecken. Ein An-
spruch des Arbeitnehmers auf Dank 
und gute Wünsche im Arbeitszeugnis 
besteht nach einem aktuellen Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts(BAG) je-
doch nicht.

Der Kläger leitete einen Baumarkt 
der Beklagten. Nach der Been-
digung des Arbeitsverhältnis-

ses erteilte ihm die Beklagte ein Arbeits-
zeugnis mit einer überdurchschnittlichen 
Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. 
Das Zeugnis endet mit den Sätzen: „Herr 
K. scheidet zum 28.2.2009 aus betriebs-
bedingten Gründen aus unserem Unter-

nehmen aus. Wir wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute.“ Der Kläger hat die 
Auffassung vertreten, der Schlusssatz sei 
unzureichend und entwerte sein gutes 
Zeugnis. Er habe Anspruch auf die For-
mulierung: „Wir bedanken uns für die 
langjährige Zusammenarbeit und wün-
schen ihm für seine private und berufl iche 
Zukunft alles Gute.“ 

Nach dem Urteil des BAG ist der Ar-
beitgeber gesetzlich nicht verpfl ichtet, das 
Arbeitszeugnis mit Formulierungen abzu-
schließen, in denen er dem Arbeitnehmer 
für die geleisteten Dienste dankt, dessen 
Ausscheiden bedauert oder ihm für die 
Zukunft alles Gute wünscht. Aussagen 
über persönliche Empfi ndungen des Ar-
beitgebers gehören nicht zum notwendi-
gen Zeugnisinhalt. Ist der Arbeitnehmer 
mit einer vom Arbeitgeber in das Zeugnis 
aufgenommenen Schlussformel nicht ein-
verstanden, kann er nur die Erteilung ei-
nes Zeugnisses ohne diese Formulierung 

verlangen. Schlusssätze in Zeugnissen, mit 
denen Arbeitgeber in der Praxis oft persön-
liche Empfi ndungen wie Dank oder gute 
Wünsche zum Ausdruck bringen, sind 
nicht „beurteilungsneutral“, sondern ge-
eignet, die objektiven Zeugnisaussagen zu 
Führung und Leistung des Arbeitnehmers 
zu bestätigen oder zu relativieren. Wenn 
ein Arbeitgeber solche Schlusssätze formu-
liert und diese nach Auffassung des Arbeit-
nehmers mit dem übrigen Zeugnisinhalt 
nicht in Einklang stehen, ist der Arbeit-
geber nur verpfl ichtet, ein Zeugnis ohne 
Schlussformel zu erteilen. Auch wenn in 
der Praxis, insbesondere in Zeugnissen mit 
überdurchschnittlicher Leistungs- und Ver-
haltensbeurteilung, häufi g dem Arbeitneh-
mer für seine Arbeit gedankt wird, kann 
daraus mangels einer gesetzlichen Grund-
lage kein Anspruch des Arbeitnehmers auf 
eine Dankesformel abgeleitet werden. ◆

BAG, Urteil v. 11.12.2012 –
9 AZR 227/11

Beitragsbemessungsgrenzen 2013
Die vorläufi gen Werte für 2013

 alte Bundesländer neue Bundesländer
 € Monat / € Jahr € Monat / € Jahr
Rentenversicherung 
Beitragssatz 18,9 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.800 / 69.600 4.900 / 58.800
monatlicher Höchstbeitrag * 1.096,20  926,10
Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz 3,0 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.800 / 69.600 4.900 / 58.800
monatlicher Höchstbetrag * 174,00 147,00
Krankenversicherung
Beitragssatz 15,5 % **
Beitragsbemessungsgrenze 3.937,50 / 47.250 3.937,50 / 47.250
monatlicher Höchstbetrag * 610,31 610,31
Pflegeversicherung
Beitragssatz 2,05 % ***
Beitragsbemessungsgrenze 3.937,50 / 47.250 3.937,50 / 47.250
monatlicher Höchstbetrag * 80,72 80,72

 Höchstbeiträge monatliche monatliche
 Sozialabgaben Belastung **** Belastung****
 Jahr 2004 1.868,54 1.678,56
 Jahr 2005 1.915,94 1.707,94
 Jahr 2006 1.931,44 1.710,44
 Jahr 2007 1.799,62 1.630,92
 Jahr 2008 1.823,60 1.638,00
 Jahr 2009 1.867,09 1.674,14
 Jahr 2010 1.880,38 1.687,43
 Jahr 2011 1.907,33 1.747,03
 Jahr 2012 1.933,07 1.752,27
 Jahr 2013 1.961,23 1.764,13

ER LÄUTERU NGEN: 
für * AG- und AN-Anteil 
für **  Einheitsbeitrag ohne Zusatzbeiträge
für ***  2,3 % für kinderlose Versicherte
für ****  ca. hälftig von AN und AG zu tragen 

 Angaben ohne Gewähr
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IKK classic: Ab 2013 zusätzliche Leistungen für Versicherte und Arbeitgeber

Finanzergebnis über den Erwartungen
Die IKK classic gewährt  Versicher-

ten und Arbeitgebern vom kommen-
den Jahr an weitere umfangreiche 
Zusatzleistungen. Das hat der Verwal-
tungsrat der Kasse beschlossen. 

Neue Wahlleistungen
und ergänzter Bonus

Ab Jahresbeginn 2013 steht den 
Versicherten jeweils ein indivi-
duelles Gesundheitskonto im 

Umfang von jährlich 200 Euro zur Verfü-
gung, aus dem nach eigenem Bedarf Ge-
sundheitsleistungen fi nanziert oder bezu-
schusst werden können. Zu den wählbaren 
Leistungen gehören Osteopathie, homöo-
pathische Arzneimittel, ergänzende Medi-
kamente während der Schwangerschaft, 
Fissuren- und Glattfl ächenversiegelung 
zur Zahnprophylaxe sowie Präventions-
kurse.

Zusätzlich zahlt die IKK classic eine 
jährliche Prämie von bis zu 300 Euro für 
Erwachsene und 150 Euro für Kinder und 
Jugendliche, wenn Versicherte für die Ge-
sundheit aktiv sind. Die professionelle 
Zahnreinigung etwa wird künftig mit ei-
nem Bonus von 50 Euro bezuschusst.

Anreize für betriebliche Prävention
Nehmen IKK classic-Mitglieder an qua-
lifi zierten betrieblichen Präventionsmaß-
nahmen teil, bekommen diese pro Hand-
lungsfeld künftig von ihrer Krankenkasse 
eine Bonus-Prämie von 50 Euro, der Ar-
beitgeber wird jeweils mit einem Bonus in 
gleicher Höhe belohnt und kann dadurch 
bis zu 2.500 Euro pro Jahr erhalten.

„Als Antwort auf die demografi sche 
Entwicklung gewinnt das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement für  handwerkliche 
Unternehmen immer größeres Gewicht“, 
erläutert Ulrich Hannemann, Vorsitzen-
der des Verwaltungsrates.

„Handwerksbetriebe mit entwickelter 
Gesundheitskultur haben beim jetzt ein-
setzenden Wettbewerb um Fachkräfte ei-
nen doppelten Vorteil. Sie sind für qualifi -
zierten Nachwuchs attraktiv und schaffen 
zugleich die Voraussetzung, ältere Leis-
tungsträger länger gesund im Unterneh-
men zu halten. Mit dem nun beschlosse-
nen fi nanziellen Anreiz und praxisnahen 
Konzepten wollen wir das Handwerk da-
bei unterstützen, diese Vorteile zu aktivie-
ren.“ 

   

Stabile Finanzen; 3,5 Prozent Plus
bei Leistungen
Das dritte Quartal 2012 schloss die IKK 
classic mit einem Einnahmeüberschuss 
von rund 242 Millionen Euro deutlich 
über den Erwartungen ab. Damit setzte 
Deutschlands größte IKK ihre solide Fi-
nanzentwicklung der Vorjahre fort. 

Für Krankenhausbehandlungen gab 
die Kasse in den ersten neun Monaten 
des Jahres rund 2,1 Milliarden Euro und 
damit pro Versicherten 2,5 Prozent mehr 
aus als im gleichen Zeitraum des Vorjah-
res. Die Aufwendungen für Arzneimittel 
stiegen auf rund 1,2 Milliarden Euro (+ 
4,4 Prozent pro Versicherten). Bei der am-
bulanten ärztlichen Behandlung kletter-
ten die Kosten um 2,9 Prozent pro Ver-
sicherten auf rund 1 Milliarde Euro, die 
Ausgaben für Kranken-geld stiegen um 
5,1 Prozent auf rund 399 Millionen Euro. 
Insgesamt betrugen die Leistungsausgaben 
der IKK classic in den ersten drei Quarta-
len rund 5,8 Milliarden Euro. Gegenüber 
dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 3,5 
Prozent. Die Verwaltungskosten sanken 
im gleichen Zeitraum um 2,4 Prozent auf 
rund 89 Euro je Versicherten. ◆



Angabe von Urlaubstagen
in einem Kündigungsschreiben

Ein Arbeitgeber teilte in dem Kün-
digungsschreiben mit, dass dem Ar-
beitnehmer am Ende des Arbeits-
verhältnisses die verbleibenden 43 
Urlaubstage vergütet werden. Später 
stellt er aber fest, dass für den Arbeit-
nehmer tatsächlich deutlich weniger 
Urlaubstage noch offen waren. Die da-
raufhin vorgenommene Kürzung woll-
te der Arbeitnehmer dann nicht mehr 
akzeptieren. Der Arbeitnehmer klagte 
gegen die Kürzung – und gewann. 

Das Gericht stellte fest, dass die 
Erklärung in dem Kündigungs-
schreiben, der Kläger erhalte 

eine Urlaubsabgeltung von 43 Tagen, ein 
deklaratorisches Schuldanerkenntnis dar-
stellt. Es war damit bezweckt, die Anzahl 
der abzugeltenden Urlaubstage mit dem 
Ausspruch der Kündigung abschließend 
festzulegen und einem Streit bei der spä-

teren Abwicklung zu entziehen.

Ist die Anzahl der Urlaubstage auf-
grund einer fehlerhaften Angabe im Perso-
nalabrechnungssystem zu hoch angegeben 
worden, so kann die Erklärung grund-
sätzlich weder angefochten werden, noch 
ist es dem Arbeitnehmer nach Treu und 
Glauben verwehrt, sich auf das Schuldver-
sprechen zu berufen.

LAG Köln, Urteil vom
4.4.2012 – 9 Sa 797/11

Hinweis: Lassen Sie sich daher vor Aus-
spruch einer Kündigung beraten. Wichtig 
ist auch, dass Sie regelmäßig alle Unter-
lagen die Sie an Arbeitnehmer aushändi-
gen, auf Ihre Richtigkeit hin überprüfen 
und z. B. keine falschen Angaben auf den 
Lohnabrechnungen oder den Arbeitszeit-
konten mitteilen. Denn auch dies könnte 
sich später nachteilig auswirken. ◆

Aktuelle Höhe
der Verzugszinsen

Die Höhe der Verzugszinsen nach 
§ 288 Abs. 1 BGB beträgt aktuell 4,87 %
(5 % plus den Basiszinssatz gemäß § 247 
Abs. 1 BGB, der seit dem 1.1.2013 –
0,13 % beträgt). Bei Rechtsgeschäften, an 
denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz nach § 288 Abs. 2 
BGB aktuell 7,87 % (8 % plus den Basis-
zinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB).

(Stand: 25.1.2013, Angaben
ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basiszinssatz 
können Sie im Internet einsehen bzw. ab-
rufen unter der Internet-Adresse 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/
DE/Standardartikel/Bundesbank/Zins 
saetze/basiszinssatz.html. ◆
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Kein Urlaubsanspruch
bei Kurzarbeit „Null“

Hintergrund der nachfolgenden 
Entscheidung ist, dass nach deutschem 
Recht umstritten ist, welche Auswir-
kungen Kurzarbeit auf die Urlaubsan-
sprüche der Arbeitnehmer hat.

Vorliegend wurden zwei Arbeit-
nehmer betriebsbedingt gekün-
digt. Wegen der wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten im Betrieb wurde ein 
Sozialplan vereinbart. Neben den Abfi n-
dungsregelungen enthielt der Sozialplan 
eine befristete Verlängerung der jeweils 
gekündigten Arbeitsverhältnisse für ein 
Jahr mit der zusätzlichen Vereinbarung 
von Kurzarbeit „Null“. Dementsprechend 
verblieben die beiden Arbeitnehmer also 
ein Jahr länger im Arbeitsverhältnis ohne 
zur Arbeit verpfl ichtet zu sein. Sie bezo-

gen von der Agentur für Arbeit Kurzarbei-
tergeld. 

Als dieses Jahr beendet war, verlangten 
die beiden Arbeitnehmer Urlaubsabgel-
tung. Sie vertraten die Ansicht, dass auch 
im Verlängerungsjahr Urlaubsansprüche 
entstanden sind. Dies bestritt der Arbeit-
geber, da seiner Ansicht nach ohne Ar-
beitsverpfl ichtung auch keine Urlaubsan-
sprüche entstehen könnten. 

Das entscheidende Arbeitsgericht war 
der Ansicht, dass nach deutschem Recht 
bei Kurzarbeit „Null“ sich auch der Ur-
laubsanspruch wegen der Reduzierung der 
Arbeitspfl icht reduziere. Ob dem tatsäch-
lich so ist, musste nun durch den Europäi-
schen Gerichtshof festgestellt werden. 

Der Europäische Gerichtshof hielt die 
vom Arbeitsgericht angenommene Redu-
zierung des Urlaubs auf „Null“ für euro-
parechtskonform. Insbesondere sei die 
Situation nicht mit der eines kranken Ar-
beitnehmers zu vergleichen. Der Fall liege 
vielmehr ähnlich eines in Teilzeit Beschäf-
tigten. In diesen Fällen hatte der Europäi-
sche Gerichtshof bereits für eine anteilige 
Reduzierung entschieden. 

Vor dem Hintergrund dieser Entschei-
dung bleibt nun abzuwarten, inwiefern 
die deutschen Gerichte entscheiden wer-
den. ◆

Europäischer Gerichtshof, Urteil 
vom 8.11.2012, Az. C 229/11 und C 230/11



Nachwuchswerbung
In den letzten Monaten wurden 

durch die Kreishandwerkerschaft wie-
der mehrere Aktionen für die Nach-
wuchsgewinnung im Handwerk un-
ternommen. 

Am 25.1.2013 fand ein Berufsin-
formationstag der Gesamtschule 
Marienheide statt. Bei dieser Ver-

anstaltung hatten die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 11-13 die Ge-
legenheit, mehrere Ausbildungsbetriebe 
kennenzulernen und sich im Allgemeinen 
über die Ausbildung u.a. im Handwerk 
zu informieren. An dieser Veranstaltung 
nahmen ca. 230 Schülerinnen und Schü-
ler teil. Seitens der Kreishandwerkerschaft 
wurde insbesondere auf die Möglichkeiten 
des selbständigen Meisters, sowie des Du-
alen- und Trialen-Studiums hingewiesen. 
Gerade Abiturienten haben so die Mög-
lichkeit Führungspositionen in einem 
Handwerksbetrieb zu erreichen.

Des Weiteren wurde die Ausbildungs-

messe am 30.11.2012 in Wipperfürth 
besucht und dort mit einem Informati-
onsstand über die verschiedenen Hand-
werksberufe informiert. Neben großen 
Unternehmen aus der Region wie der 
AOK Rheinland, beteiligten sich auch ei-
nige Handwerksbetriebe an dieser Ausbil-
dungsbörse.

Am 10.1.2013 informierte die Kreis-
handwerkerschaft mit einem Informati-
onsstand bei der Ausbildungsbörse der 
Gesamtschule IGP in Paffrath. Auch dort 
wurde über die Möglichkeiten der hand-
werklichen Ausbildung informiert und ver-
schiedene Ausbildungsberufe vorgestellt.

Dies waren weitere Aktionen im Jahr 
2012 / 2013, an denen die Kreishandwer-
kerschaft als Vertreter der Handwerksbe-
triebe teilgenommen hat. Weitere Ausbil-
dungsbörsen in unserer Region sind für 
das nächstes Jahr geplant und werden zu 
Informations- und Werbezwecken durch 
die Kreishandwerkerschaft wahrgenom-

men. Von den Veranstaltern wird es jedoch 
begrüßt, wenn sich Handwerksbetriebe 
direkt beteiligen, um ihren Beruf und ihr 
Unternehmen vorzustellen. Auch werden 
regelmäßig Handwerker gesucht, die einen 
kurzen Vortrag zu ihrem Betrieb und ihrem 
Werdegang sowie dem täglichen Arbeitsab-
lauf halten wollen. Die Ausbildungsmessen 
sind für die Betriebe eine gute Möglichkeit, 
junge Menschen für den Handwerksberuf 
zu begeistern und so neue Auszubilden-
de zu fi nden, aber auch, um ihren Betrieb 
in der Region bekannter zu machen. Eine 
solche Ausbildungsmesse kann daher so-
wohl für die Ausbildungsplatzsuchenden 
aber auch für den Betrieb einen „Gewinn“ 
darstellen. Betriebe, die an solchen Ausbil-
dungsmessen oder an einer Vortragstätig-
keit Interesse haben, können sich gerne an 
Herrn Assessor Ruhl (0 22 02 / 93 59 32; 
ruhl@handwerk-direkt.de) wenden. Dort 
können Sie Informationen über die uns be-
kannten Ausbildungsmessen in der Region 
und weitere Informationen zu den Beteili-
gungsmöglichkeiten erhalten. ◆

Keine Herausgabe von Vergütung bei 
Verletzung des Wettbewerbsverbots

Nach § 61 I HGB kann der Arbeitge-
ber bei einer Verletzung des Wettbe-
werbsverbots Schadensersatz fordern; 
er kann statt dessen auch verlangen, 
dass der Arbeitnehmer die für eigene 
Rechnung gemachten Geschäfte als 
für Rechnung des Arbeitgebers einge-
gangen gelten lässt und die aus Ge-
schäften für fremde Rechnung bezo-
gene Vergütung herausgibt. 

 

Der Beklagte war bei der Klägerin 
als Produktmanager und techni-
scher Leiter tätig. Das Arbeits-

verhältnis endete nach Maßgabe eines Ver-
gleichs in einem Kündigungsschutzprozess 
auf Grund ordentlicher arbeitgeberseitiger 
Kündigung. Die Parteien vereinbarten eine 
Freistellung des Klägers von der Arbeits-

pfl icht bis zum Ende des Arbeitsverhältnis-
ses unter Fortzahlung der vertragsgemäßen 
Vergütung. Eine Anrechnung anderweiti-
gen Verdienstes wurde im Vergleich nicht 
bestimmt. Während der Freistellung nahm 
der Beklagte ein Arbeitsverhältnis bei ei-
nem Wettbewerber der Klägerin auf.

Die klagende Arbeitgeberin hat die 
Auffassung vertreten, der Beklagte sei ver-
pfl ichtet, wegen der Verletzung des Wett-
bewerbsverbots die beim Wettbewer-
ber bezogene Vergütung herauszugeben. 
Hilfsweise hat sie begehrt, die beim Wett-
bewerber bezogene Vergütung auf die An-
sprüche des Beklagten ihr gegenüber an-
zurechnen.

Sämtliche Instanzen haben die Klage 

abgewiesen, auch die Revision vor dem 
Bundesarbeitsgericht blieb erfolglos. 

Der Beklagte ist nach § 61 I HGB nicht 
verpfl ichtet, ein mit dem Wettbewerber ver-
einbartes Festgehalt an die Klägerin heraus-
zugeben; der Abschluss des Arbeitsvertrags 
mit dem Wettbewerber ist kein „Geschäft“ 
i. S. von § 61 HGB. Die Geltendmachung 
von Vergütungsansprüchen gegenüber dem 
bisherigen Arbeitgeber kann zwar bei Auf-
nahme eines neuen Arbeitsverhältnisses 
unter Verstoß gegen ein Wettbewerbsver-
bot gegen Treu und Glauben verstoßen, ein 
solcher Verstoß war im Streitfall aber nicht 
ausreichend dargelegt. ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
17.10.2012, Az. 10 AZR 809/11
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Komm auf Tour
im Oberbergischen Kreis

Die Veranstaltung „Komm auf 
Tour“ fand vom 10.-14.12.2012 in dem 
Kulturzentrum in Lindlar statt. Orga-
nisiert wurde die Veranstaltung durch 
den Oberbergischen Kreis in Koopera-
tion mit der Agentur für Arbeit und 
der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung.

Zu den weiteren Unterstützern und 
Helfern gehörte neben verschiede-
nen Sozialverbänden und Arbeitge-

bervereinigungen auch unsere Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land. Zu dieser 
Veranstaltung waren verschiedene Schulen 
aus der Region angeschrieben und eingela-
den worden. Mehrere hundert Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 und 
8 nahmen an dieser Veranstaltung teil. Ziel 
dieser Aktion war es, dass die Schülerin-
nen und Schüler sich Gedanken über Ihre 
Stärken und Ihre Zukunft machen. Dazu 
mussten sie auf einem Erlebnisparcours an 
vier Stationen verschiedene Aufgaben lö-
sen und wurden dabei mit insgesamt 7 ver-
schiedenen Stärkeaufklebern beklebt, wenn 
sie die entsprechende Stärke zeigten und 
die Aufgaben lösten. Zum Abschluss wur-
den diese Stärkeaufkleber sortiert und die 
Schülerinnen und Schüler sammelten sich 
an den Stärkenschränken, von denen sie 
die meisten Aufkleber hatten. Dort wurden 
dann Berufsfelder dargestellt, die zu den 

verschiedenen Stärken passen und die Ju-
gendlichen konnten sich zu den dort prä-
sentierten Berufen informieren. Es standen 
dort Betreuer bereit, die Tipps gaben und 
die Jugendlichen dazu anhielten sich weiter 
über die Berufe zu informieren und das auf 
jeden Fall mehrere Praktika in den Berufen 
gemacht werden sollten.

Außer diesem Parcours wurde ein vor-
bereitender Workshop für die Lehrer an-
geboten, damit diese auch den Unterricht 
auf die Themen ausrichten und die Veran-
staltung nachbereiten können. An einem 
Abend wurde den Eltern der Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit gegeben den 
Parcours, die Idee und die verschiedenen 
Akteure kennen zu lernen. An einer Sta-

tion wurden die Eltern auch durch Herrn 
Assessor Ruhl über die Arbeit der Kreis-
handwerkerschaft und der verschiedenen 
Innungen informiert. Im weiteren Ver-
lauf der Präsentation stellte Herr Ass. Ruhl 
den Eltern auch die Chancen und Mög-
lichkeiten, die sich durch eine handwerk-
liche Ausbildung bieten, dar und regte an, 
dass die Jugendlichen sich auch über ei-
nen solchen Berufsweg Gedanken machen 
sollten. Das Streben nach immer höheren 
schulischen Bildungsabschlüssen sei nicht 
immer der beste Weg für die Kinder, man 
sollte vielmehr die Stärken der Kinder er-
kennen und einen entsprechenden Beruf  
ergreifen. Denn die Möglichkeit, sich wei-
terzubilden, besteht auch mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung. ◆
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de
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Margret Brückmann, Volker Steffens und Udo Landsberg ausgezeichnet

Drei auf einen Streich: Ehrungen bei 
der Friseurinnung Bergisches Land

In der Innungsversammlung am 
10.12.2012 endete die langjährige Vor-
standstätigkeit des bis dato amtie-
renden Obermeisters Volker Steffens, 
seiner Stellvertreterin und Lehrlings-
wartin Margret Brückmann sowie 
seines weiteren Stellvertreters Udo 
Landsberg.

Feierlich wurden die drei von den An-
wesenden verabschiedet. Herrn Stef-
fens, Frau Brückmann sowie Herrn 

Landsberg viel der Abschied sichtlich 
schwer, da sie sich alle mit Herzblut dem 
Ehrenamt der Friseurinnung Bergisches 
Land verschrieben haben. Und für dieses 
Engagement wurden sie durch den neu-
en Obermeister der Friseurinnung, Herrn 
Thomas Stangier, geehrt. Im Einzelnen:

Herr Volker Steffens war vom 7.1.2002 
bis zum 10.12.2012 Obermeister der 
Fri seurinnung Bergisches Land. Vom 
11.4.2005 bis zum 31.12.2008 war er zu-
dem Mitglied im Vorstand des Friseur-
verbandes Nordrhein-Westfalen und vom 
1.1.2009 bis zum 31.12.2011 Mitglied im 
Vorstand des Friseur- und Kosmetikver-
bandes Nordrhein-Westfalen. Dort wur-
de Herr Steffens im Oktober 2011 dann 
auch zum Ehrenmitglied des Verbandes 
gewählt. Neben weiterem Engagement im 
Zwischen- und Gesellenprüfungsausschuss 
war er auch Mitglied im Meisterprüfungs-
ausschuss der Handwerkskammer zu Köln. 
Aufgrund dieses herausragenden Engage-
ments wurde Herr Steffens zum Ehren-
obermeister der Friseurinnung Bergisches 
Land ernannt. Zudem erhielt er nachträg-
lich die Ehrennadel des Friseur- und Kos-
metikverbandes Nordrhein-Westfalen in 
Gold.

Frau Margret Brückmann wurde am 
6.11.1989 in den Vorstand der Friseur-

innung gewählt. Knapp zehn Jahre später, 
am 20.4.1999 wurde sie zur Lehrlings-
wartin gewählt und blieb dies bis heu-
te. Seit dem 7.1.2002 war sie bis heute 
auch stellvertretende Obermeisterin. Da-
rüber hinaus engagierte sie sich im glei-
chen Zeitraum als Meisterbeisitzerin im 
Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten. Aus 
diesen Gründen wurde Frau Brückmann 
zur Ehrenlehrlingswartin der Friseurin-
nung Bergisches Land ernannt und erhielt 
ebenfalls nachträglich die goldene Ehren-
nadel des Friseur- und Kosmetikverbandes 
Nordrhein-Westfalen. 

Herr Udo Landsberg wurde bereits am 
10.4.1972 in den Vorstand der Friseurin-
nung, damals noch des Oberbergisches 
Kreises gewählt und kann damit auf eine 
über 40-jährige Vorstandstätigkeit zurück-
blicken. Von gleichem Tag an bis 1987 
war er im Gesellenprüfungsausschuss und 

ab 16.3.1981 auch im Ausbildungsaus-
schuss tätig. Vom 20.2.1984 bis 1990 und 
ab dem 22.6.1998 wurde Herr Landsberg 
dann zum stellvertretenden Obermeis-
ter gewählt bevor er dann am 23.9.1999 
zum Obermeister der Friseurinnung des 
Oberbergischen Kreises gewählt wurde. 
Seine Tätigkeit als Obermeister endete 
erst mit der Fusion der Kreishandwerker-
schaften des Oberbergischen Kreises und 
Rheinberg/Leverkusen. Herr Landsberg 
wurde ebenfalls wegen seiner besonderen 
Verdienste für die Friseurinnung zum Eh-
renobermeister ernannt und erhält zudem 
nachträglich die Ehrennadel des Friseur- 
und Kosmetikverbandes Nordrhein-West-
falen in Gold. 

Auch seitens der Kreishandwerker-
schaft noch einmal herzlichen Glück-
wunsch an Frau Brückmann, Herrn Stef-
fens und Herrn Landsberg. ◆
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Innungsversammlung der
Dachdeckerinnung Bergisches Land

Am 13. Dezember 2012 fanden auch 
in der Dachdeckerinnung Bergisches 
Land Vorstandswahlen statt.

Nachdem der offi zielle Teil been-
det war, wurde anschließend auf 
dem Parkplatz der Kreishand-

werkerschaft spontan ein weihnachtliches 
Beisammensein veranstaltet. Es hat an 
nichts gefehlt. Es gab ein wärmendes Feu-
er und leckeren Glühwein. Weihnachtlich 

wurde es zudem durch die aufgestellten 
Weihnachtsbäume und die selbstgebaute 
Lichterkette, die an einem Kran hochge-
zogen und betrieben wurde. Abgerundet 

wurde das gemeinsame Treffen durch eine 
warme Gulaschsuppe und deftig belegte 
Brötchen. Viele Innungsmitglieder nutz-
ten das Angebot, um sich mit den Kollegen 
über berufl iches, aber auch privates zu un-

terhalten. Es war eine tolle Veranstaltung, 
die allen Anwesenden sehr gut ankam und 
gerne wiederholt werden sollte. ◆
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» Manfred Heikaus 6.2.2013
Bergneustadt, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Runde Geburtstage
» Hans-Gert Brücher 12.2.2013 55 Jahre

Vorstandsmitglied der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Wolfgang Lindlar 14.2.2013 65 Jahre

Ehrenobermeister der Kraftfahrzeuginnung
» Lothar Neuhalfen 22.2.2013 50 Jahre

Obermeister der Elektroinnung
» Hermann Jacobs 27.2.2013 80 Jahre

Ehrenobermeister der Elektroinnung
» Günter Lukowitz 28.2.2013 70 Jahre

Ehrenobermeister der Innung für Informationstechnik
» Werner Jörgens 5.3.2013 80 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung
» Johannes Meier jr. 9.3.2013 55 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung
» Hans Otto 21.3.2013 70 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

Arbeitnehmerjubiläum
25 Jahre
» Volker Luh 1.2.2013

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen,
Elektroinnung

Goldener Meisterbrief

Betriebsjubiläen
100 Jahre
» Rolf Selbach im Jahr 2012

Kürten, Innung für Raumausstatter-
und Bekleidungshandwerke

» Heinrich Strünker Bauunternehmung GmbH 18.2.2013
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Herbert Müller 1.3.2013
Wiehl, Fleischerinnung

50 Jahre
» Manfred Heikaus GmbH 5.3.2013

Bergneustadt, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

25 Jahre
» Arno Arsand 1.3.2013

Rösrath, Baugewerksinnung

» Axel Heutelbeck 3.3.2013
Wipperfürth, Dachdeckerinnung

» Korthaus GmbH 11.3.2013
Bergneustadt, Baugewerksinnung
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Neue Innungsmitglieder
» Dirk Bosbach

Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung
» Edeltraud Pieper-Bauer

Waldbröl, Friseurinnung
» Carsten Stief

Leverkusen, Tischlerinnung
» Halil Azap

Rösrath, Maler- und Lackiererinnung
» Tim Sommer

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Tanja Vukelic

Leverkusen, Friseurinnung
» Helmut Hoffmann

Leichlingen, Maler- und Lackiererinnung
» Florian Hartmann

Odenthal, Elektroinnung
» Sibylle Savu

Wiehl, Friseurinnung
» Andreas Schöckel

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik



Innung für Informationstechnik Bergisches Land

Goldener Meisterbrief für Heinz Runte
Am 12.10.1961 hat Herr Heinz Run-

te aus Leverkusen mit Jahresbestleis-
tung die Meisterprüfung im Büroma-
schinenmechaniker-Handwerk vor der 
Handwerkskammer Düsseldorf abge-
legt. 

Bereits seit 1962 ist er Mitglied der 
Innung für Informationstechnik 
bzw. Mechaniker-Innung. Im Vor-

stand engagiert sich Herr Runte seit dem 

18.3.1980. Obermeister der Mechaniker-
Innung war er vom 9.10.1989 bis zum 
31.12.1994 bevor sich die Innung aufl ös-
te. Während seiner Selbständigkeit bildete 
er insgesamt 19 Auszubildende aus. Mitt-
lerweile hat sein Sohn den Betrieb weitest-
gehend übernommen.

In der Innungsversammlung am 
12.12.2012 wurde Herrn Runte daher 
feierl ich durch Obermeister Willutzki und 

Hauptgeschäftsführer Otto der Goldene 
Meisterbrief verliehen. Hierüber freute 
sich Herr Runte sehr und lud alle Anwe-
senden im Anschluss an die Innungsver-
sammlung zu einem warmen Büffet im 
Staffelgeschoss der Kreishandwerkerschaft 
ein.

Die Kreishandwerkerschaft gratuliert 
noch einmal ganz herzlich zu der verliehe-
nen Auszeichnung. ◆

Bäckerinnung

Weihnachtsfeier der Altmeister
Festlich geschmückt waren die Tische 

im Sitzungssaal im Staffelgeschoss 
des Gebäudes der Kreishandwerk-

erschaft, Kerzen und entsprechende mu-
sikalische Untermalung verbreiteten vor-
weihnachtlichte Stimmung – und festlich 

gestimmt waren auch die Teilnehmer an 
der Weihnachtsfeier der Altmeister der Bä-
ckerinnung. Der ehemalige Obermeis-
ter Ulrich Lob freute sich darüber, dass die 
Weihnachtsfeier wieder gut besucht war. Er-
innerungen wurden ausgetauscht und Anek-

doten erzählt, es wurde gefachsimpelt – und 
das alles natürlich bei Kaffee und Kostpro-
ben des Könnens der Bäckermeister. 

Fazit aller Beteiligten: Eine gemütliche 
und gelungene Weihnachtsfeier! ◆
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4.3.2013, 19.00 Uhr
Modepräsentation der Friseurinnung

11.3.2013, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Knigge für Azubis

13.3.2013, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

15.3.2013, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Knigge für Azubis

15.3.2013, 19.30 Uhr
Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeuginnung
Bergischer Löwe, 51465 Bergisch Gladbach 

17.3.2013, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik
Brauhaus Am Bock
Konrad-Adenauer-Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach 

8.4.2013, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

12.4.2013, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung für Metalltechnik
Aula/Vorburg des Schlosses Ehreshoven,
Ehreshoven 27, 51766 Engelskirchen

16.4.2013, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

6./7.7.2013
Leistungsschau des Waldbröler Handwerks

0 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Termine Erste Hilfe 2013
11.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
13.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
15.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
16./18.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs

19.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

19.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

22./23.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

13./14.5.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

12.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

14.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

15./16.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

17.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

19.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

12./13.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

14.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

16.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungs-
zentrum Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-

Remshagen
16.9.2013, 8.30 - 16.30 Uhr

Auffrischungskurs






